
Bekanntmachung der Gemeinde Irschenberg 
 
Reduzierung des Zuschusses für Neubau und 
Modernisierung von Kleinkläranlagen 
 
Ende 2010 läuft die Förderung der Kleinkläranlagen in der 
bisherigen Form aus.  
Bis Ende 2014 gibt es zwar noch Zuschüsse, doch sind diese deutlich niedriger. 
 
-  Der Sockelbetrag für eine Anlage für 4 Einwohner reduziert sich von 1.500 € 
auf 1.000 €. Für jeden weiteren Einwohner gibt es künftig 150 statt bisher 250 €. 
 
-  Für die mechanische Vorbehandlungsstufe werden statt 750 € nur noch 400 € 
bezahlt.  
 
-  Für weitergehende Anforderungen an die Kläranlage werden pauschal künftig 
300 € statt bisher 500 € als Sockelbetrag bezuschusst. Für jeden weiteren 
Einwohner gibt es statt 50 € nurmehr 30 €.  
 
 
Komplette Anträge auf eine Förderung nach den bisher geltenden Maßstäben 
müssen bei der Gemeinde Irschenberg bis zum 20. Oktober 2010 eingereicht 
werden.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 


